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Die Wahrheit nach der Wahl – Wie die Regierung 
ihre Kürzungen bei der Rente verschleiern will 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Die SZ schrieb am 30./31. 3. 2002 in dem Artikel „Die Wahrheit 
nach der Wahl ...“ u.a.: 

Walter Riester führte die so genannte Renteninformation ein. 
Auf Euro und Cent soll jeder genau erfahren, mit wie viel 
Rente er später rechnen dürfe. 

Nun sollen vor dem 22. September die Renteninformationen 
nur an unter 45-Jährige gehen. Riester ist so viel Transparenz 
plötzlich unangenehm. Er befürchtet vor der Wahl, dass ältere 
Bürger feststellen werden, wie Riesters Kürzungen ihre 
staatlichen Altersbezüge zusammenschrumpfen lassen und wie 
dies von der Opposition ausgeschlachtet werden kann. 

Leider wurde der folgende Leserbrief eines ADG-Mitglieds in 
der SZ nicht veröffentlicht: 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Ihr Artikel trifft den Nagel auf dem Kopf, ist aber nur die 
Spitze des Rentenkürzungs-Eisberges. 

Leider wissen die wenigsten Hausfrauen, die nach der Geburt 
des ersten Kindes ihren Beruf aufgeben haben, um ihre Kinder 
selbst aufzuziehen, und nach dem 1. 1. 1997 Rente beantragen, 
dass ihre Rentenanwartschaft, wie bei meiner Ehefrau gesche-
hen, rückwirkend um 31,2% gekürzt wurde. 

Die Kürzungen werden von den Parteien verschwiegen und sie 
fahren damit gut, denn die wenigsten betroffenen Frauen 
haben früher eine Rentenauskunft eingeholt und merken die 
Kürzungen praktisch nicht, wie wir sie festgestellt haben. 

Eine Rentenauskunft von der BfA für meine Ehefrau hat 1998 
bei uns einen regelrechten Schock ausgelöst, als wir feststellen 
mussten, dass gegenüber einer Rentenauskunft von 1994 die 
Rentenanwartschaft um 25,7% bzw. um DM 116,93 (aktueller 
Wert 2001 nach mehreren Rentenanpassungen: DM 120,93) 
gekürzt wird. 

Das von der CDU, CSU und FDP verabschiedete Wachstums- 
und Beschäftigungsförderungsgesetz (WFG) vom 1.1.1997 mit 
seinen negativen Auswirkungen bei der Kürzung und neuen 
Bewertung der beruflichen Ausbildung, kam voll zum Tragen.  
Die SPD hatte damals gegen das WFG gestimmt. 

Im Wahlkampf 1998 hat die SPD diesen Missstand immer 
wieder aufgezeigt und gerade den Frauen Verbesserungen im  
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Rentenrecht und speziell beim 
WFG versprochen. Selbst das 
Bundesministerium für Arbeit 
und Sozialordnung machte 
unter Leitung von Herrn Bun-
desminister Blüm (CDU) im 
März 1998 in ganzseitigen 
Anzeigen Reklame mit Schlag-
zeilen wie: „Ganz sicher: Die 
Renten sinken nicht.“ – „Nie-
mand  bekommt auch nur eine 
Mark gekürzt.“ 

Nach dem Regierungswechsel 
1998 haben wir nun gehofft 
und erwartet, dass nach 3 1/2 - 
jähriger Regierungszeit zumin-
dest ein Teil der Versprechen 
eingehalten wird. 

Eine erneute Rentenauskunft 
im März 2002 hat uns nun den 
2. Schock verpasst. Anstatt der 
versprochenen Verbesserung 
wird nun die Rentenanwart-
schaft nochmals um 5,5% bzw. 
um weitere DM 25,86 gekürzt.  
Somit wurde seit 1.1.1997 die 
Rentenanwartschaft von 470,34 
DM rückwirkend um 25,7% + 
5,5% = 31,2% auf 323,55 DM 
gekürzt. Das sind 146,79 DM 
oder 75,05 Euro  nach derzeiti-
gem aktuellem Rentenwert. 
Wenn wir die Rentenkürzung 
von monatlich 146,79 DM aus-

gleichen möchten, so müssten 
wir für 35.000 DM freiwillige 
Beiträge in die BfA einbezah-
len. An dieser enormen Summe 
sieht man den vollen Schaden 
der Gesetzesänderungen. 

Auf meine Zweifel, dass die 
Rechtsänderungen durch das 
WFG verfassungskonform sind, 
wurde ich von der BfA auf die 
Entscheidung des Bundessozial-
gerichtes (BSG) vom 23.05.95 -
13/4 RA 134 verwiesen. Aber 
genau in diesem Urteil steht 
u.a.: 
Eingriffe in die Rentenanwart-
schaften sind nur zulässig, 
wenn sie durch Gründe des 
öffentlichen Interesses unter 
Berücksichtigung des Grundsat-
zes der Verhältnismäßigkeit 
gerechtfertigt sind. Sie müssen 
zur Erreichung des angestreb-
ten Zieles geeignet und erfor-
derlich sein, insbesondere dür-
fen sie den Betroffenen nicht 
übermäßig belasten und für 
ihn deswegen unzumutbar 
sein. 

Eine rückwirkende Kürzung 
einer Rentenanwartschaft von 
31,2% in einem Zeitraum von 
1997 bis 2002 verletzt den 
Grundsatz der Verhältnismä-

ßigkeit und ist nicht nur für 
meine Frau, sondern für alle 
kindererziehenden Frauen eine 
übermäßige Belastung. Ferner 
sind Rentenanwartschaften 
grundrechtlich als Eigentum im 
Sinne des Art. 14 Abs. 1 GG 
geschützt. 

Ergänzend zu den aufgezeig-
ten Rentenkürzungen kommen 
noch diverse Entscheidungen 
aus der Vergangenheit und für 
die Zukunft hinzu, welche die 
Rente noch zusätzlich belasten 
bzw. mindern. z.B.: Stufenwie-
se Einführung der Krankenkas-
senbeiträge bis zu 6,5%; Pfle-
geversicherungsbeitrag 0,85%; 
Verschlechterungen bei der 
Rentenanpassung; und die 
Besteuerung der Renten. 

Es wird höchste Zeit, dass 
Rentenanwartschaften den 
gleichen Schutz im Grundge-
setz erhalten wie die Versor-
gungsbezüge der Staatsdiener 
und nicht ständig gekürzt 
werden können. 

Manfred Schmidtlein 
(Schmidtlein-Taufkirchen@t-

online.de) 

Grundsätzliches zur Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) 
1. Rechtliche Rahmenbedin-
gungen 
Das Krankenversicherungs-
system der Bundesrepublik 
Deutschland basiert auf den 
Artikeln 20 und 28 unseres 
Grundgesetzes. Danach ist die 
Bundesrepublik Deutschland 
ein demokratischer und sozia-
ler Bundesstaat. Diese Ver-
pflichtung, ein soziales Siche-
rungssystem anzubieten, wird 
durch die Spezialvorschriften 
der Sozialgesetzbücher I bis XI 
umgesetzt.  

1.1 Rechtsanspruch  

§ 38 Sozialgesetzbuch I be-

schreibt, dass auf alle Sozial-
leistungen ein Rechtsanspruch 
besteht, soweit in einem Ge-
setz nicht ausdrücklich eine 
Wahl- oder Ermessensentschei-
dung eines Versicherungsträ-
gers vorgesehen ist.  

Damit wird erreicht, dass alle 
Versicherten vergleichbare Leis-
tungen erhalten. Keinesfalls 
sollen irrationale Gründe zu 
einer unterschiedlichen Ver-
sorgung mit (beispielsweise) 
Gesundheitsleistungen führen. 
Auch sollen die durch das Ge-
setz beauftragten Versiche-
rungsträger eine qualitativ 
gleichwertige Versorgung ohne 

große Unterschiede anbieten.  

Dieser Gedanke wird durch das 
Solidaritätsprinzip in der ge-
setzlichen Krankenversicherung 
verwirklicht. Die Versicherten 
tragen nach ihren persönlichen 
Möglichkeiten dazu bei, dass 
jeder die erforderlichen Leis-
tungen seines Arztes, Kranken-
hauses oder sonstiger Leis-
tungsanbieter erhält.  

1.2 Ermessensspielraum 

§ 39 Sozialgesetzbuch I nor-
miert, dass in Fällen, in denen 
ein Versicherungsträger einen 
Ermessensspielraum hat, dieser 
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pflichtgemäß und keinesfalls 
willkürlich auszuüben ist.  

Dadurch erhält der Versicherte 
den Anspruch, in vergleichba-
ren Situationen genauso be-
handelt zu werden wie andere 
Versicherte.  

2.    Leistungen der Gesetzli-
chen Krankenversicherung 

2.1  Leistungsrahmen 
Im Sozialgesetzbuch V werden 
die Leistungen der Gesetzli-
chen Krankenkassen definiert. 
Die §§ 11 – 66 enthalten alle 
wesentlichen Leistungsarten 
und Zuständigkeitsabgrenzun-
gen und enthalten die gesetz-
lichen Grundlagen für ergän-
zende Richtlinien.  

Die Leistungen lassen sich grob 
in drei unterschiedliche Grup-
pen einteilen:  

• Leistungen zur Verhütung 
von Krankheiten und deren 
Verschlimmerung, 

• Leistungen zur Früherken-
nung von Krankheiten, 

• Leistungen zur Behandlung 
einer Krankheit. 

In der Folge sind rund 95% al-
ler Leistungen der gesetzlichen 
Krankenkassen einheitlich ge-
regelt. Nur in wenigen defi-
nierten Ausnahmen kann die 
einzelne Krankenkasse indivi-
duelle Leistungsangebote vor-
sehen, die sogenannten Mehr-
leistungen. 

2.2  Grundsatz der Wirtschaft-
lichkeit 

Über die medizinische Notwen-
digkeit einer Therapie oder Be-
handlung kann in erster Linie 
nur der behandelnde Arzt ent-
scheiden. Allerdings ist dieser 
an die Verordnung einer aus-
reichenden und zweckmäßigen 
Behandlung gebunden. Stehen 
zwei oder mehr Therapien zur 
Auswahl, die den selben Be-
handlungserfolg versprechen, 

ist die wirtschaftlichere Varian-
te zu wählen.  

2.3  Spannungsfeld 
Die im Gesetz genannten Leis-
tungen definieren keine stati-
sche Aufzählung von Therapien 
und Leistungen. Es werden le-
diglich die Leistungsgruppen 
beschrieben, für die eine ge-
setzliche Krankenkasse Leistun-
gen bezahlt. Der medizinische 
Fortschritt hilft uns, Krankhei-
ten noch früher zu erkennen, 
noch schonender zu behandeln 
und sogar bisher unheilbare 
Krankheiten einzudämmen, 
und führt dazu, dass immer 
wieder neue Behandlungsfor-
men entwickelt werden.  

Doch Forschung und Entwick-
lung sind bekanntermaßen 
nicht zum Nulltarif zu haben. 
Es entsteht ein Spannungsfeld 
zwischen dem technisch Mach-
baren und dem medizinisch 
Ausreichenden und Zweckmä-
ßigen, und damit dem ökono-
misch Vertretbaren. 

2.4  Neue Untersuchungs- und 
Behandlungsmethoden 

Vor dem Hintergrund, dass die 
Versicherten der Gesetzlichen 
Krankenversicherung qualitativ 
gleich gut behandelt werden 
sollen, wurde ein gemeinsames 
Gremium der Krankenkassen 
und Ärzte geschaffen: Der Bun-
desausschuss der Ärzte und 
Krankenkassen.  

Immer,  wenn eine neue The-
rapie entwickelt wird, die bis-
her noch nicht Gegenstand der 
üblichen ärztlichen Versorgung 
ist, kann der Bundesausschuss 
angerufen werden, der dann 
über die künftige Aufnahme 
oder Ablehnung der Behand-
lung entscheiden wird.  

„Wo Licht ist, gibt es auch 
Schatten.“ Die Entscheidungen 
des Bundesausschusses sollen 
eine qualitativ hochwertige 
Versorgung sicherstellen und 

Therapien ohne erkennbaren 
Nutzen von der kassenärztli-
chen Versorgung ausschließen. 
Denn nicht jede Innovation 
birgt nur Chancen, sondern 
oftmals auch Risiken oder sie 
ist sogar völlig unwirksam. 

An diese Entscheidung sind 
Ärzte wie auch Krankenkassen 
gebunden. 

Das bedeutet, dass nicht immer 
die einzelne Krankenkasse ei-
genverantwortlich entscheiden 
kann, ob sie die Kosten einer 
bestimmten Therapie trägt 
oder nicht. Zumindest dann 
nicht mehr, wenn der Bundes-
ausschuss einmal eine Entschei-
dung getroffen hat. 

2.5 Möglichkeiten der Kran-
kenkassen 

Dennoch bleiben auch den 
Krankenkassen Möglichkeiten, 
neue Wege zu gehen. Sie kön-
nen mit Ärzten oder Leistungs-
erbringern sogenannte Modell-
vorhaben abschließen. Aller-
dings nur für neue Untersu-
chungs- oder Behandlungsme-
thoden, die der Bundesaus-
schuss der Ärzte und Kranken-
kassen noch nicht abgelehnt 
hat.  

Solche Modellvorhaben sollen 
den Erfolg einer Therapie im 
Kleinen beweisen und beispiel-
haft für eine flächendeckende 
Versorgung vorbereiten. Die 
Ergebnisse werden unter wis-
senschaftlicher Begleitung aus-
gewertet.  

3. Besondere Leistungsange-
bote der Kassen (z.B. SBK) 

Im folgenden sehen Sie einen 
Überblick der von der SBK (Sie-
mens-Betriebskrankenkasse) 
angebotenen Zusatzleistun-
gen:  

3.1 Kostenerstattung (§ 13 So-
zialgesetzbuch V) 
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kenversichertenkarte „bargeld-
los„. Auf Wunsch kann aber 
auch privatärztlich behandelt 
werden, dann stellt der Arzt 
eine Privatrechnung aus, die 
der Patient selbst zu bezahlen 
hat.  
Eine Beteiligung der Kranken-
kasse an den Kosten ist dann 
normalerweise nicht möglich, 
es sei denn, der Patient ist bei 
seiner Krankenkasse freiwillig 
versichert.   
Bei der SBK haben nicht nur 
freiwillig Versicherte Anspruch 
auf Kostenerstattung, sondern 
auch Pflichtversicherte, wenn 
sie vor dem 01.01.2000 Kosten-
erstattung gewählt haben.  
Außerdem erstattet die SBK 
Leistungen, die sich ein Kunde 
selbst in einem Staat beschafft 
hat, mit dem ein Sozialver-
sicherungsabkommen besteht, 
wenn der Kunde generell be-
rechtigt ist, Kostenerstattung 
in Anspruch zu nehmen. 

3.2 Prävention (§ 20 Sozialge-
setzbuch V)  

Die SBK beteiligt sich an Prä-
ventionskursen in den Berei-
chen: 

-     Bewegungsgewohnheiten: 
Maßnahmen zur Förderung 
der Herz-Kreislauf-Funktion 
(Präventives Herz-Kreislauf-
Training) 
Maßnahmen zur Förderung 
des Muskel-Skelettsystems 
(Präventive Rückenschule, 
Wirbelsäulengymnastik)  

-    Ernährung: 
Maßnahmen zur Vermei-
dung von Mangel- und 
Fehlernährung (Kurs zur 
gesunden Ernährung, Er-

nährungsumstellung) 
Maßnahmen zur Vermei-
dung und Reduktion von 
Übergewicht (Kurs zur 
Gewichtsreduktion und –
stabilisierung)  

- Stressreduktion/Entspan-
nung: 
Maßnahmen zur Vermei-
dung spezifischer Risiken 
und stressabhängiger 
Krankheiten (Kurse zur 
Stressreduktion, Entspan-
nungstechniken, Autogenes 
Training)  

-    Genuss- und Suchtmittel-
konsum: 

Maßnahmen zur Reduktion 
des Genuss- und Sucht-
mittelmissbrauchs (Raucher-
entwöhnungskurs).  

3.3 Medizinische Vorsorgeleis-
tungen (§ 23 Sozialgesetz-
buch V) 

Die SBK zahlt neben den medi-
zinischen Leistungen in einem 
anerkannten Kurort einen Zu-
schuss von 8,00 Euro je Tag zu 
den sonstigen Kosten einer am-
bulanten Vorsorgekur, wie der 
Unterbringung und Verpfle-
gung.  
Für chronisch kranke Kleinkin-
der werden täglich sogar 16,00 
Euro gezahlt.  
Die SBK übernimmt die Kosten 
von Schutzimpfungen, soweit 
diese von der Ständigen Impf-
kommission für Deutschland 
empfohlen sind, nicht beruflich 
bedingt sind und auch nicht 
zum Beispiel von anderen Ge-
sundheitsbehörden kostenfrei 
abgegeben werden. 
 

 

3.4 Mutter-Kind-Maßnahmen 
(§ 24 Sozialgesetzbuch V) 

Die SBK übernimmt auch die 
Kosten einer Vorsorgemaßnah-
me in Einrichtungen des Müt-
tergenesungswerkes.  

3.5 Häusliche Krankenpflege 
(§ 37 Sozialgesetzbuch V) 

Dient die Häusliche Kranken-
pflege zur Sicherung des Ziels 
der ärztlichen Behandlung, 
übernimmt die SBK neben den 
Kosten der Behandlungspflege 
auch die Kosten der Grund-
pflege und hauswirtschaftli-
chen Versorgung für bis zu 26 
Wochen je Krankheitsfall.  

3.6 Zuschuss zu (teil-)stationä-
rer Versorgung in Hospizen 
(§ 39 a Sozialgesetzbuch V) 

Die SBK zahlt einen Zuschuss 
von kalendertäglich 140,70 
Euro.  

3.7 Modellvorhaben (§ 64 So-
zialgesetzbuch V) 

Die SBK nimmt an diversen Mo-
dellvorhaben teil. Besonders zu 
erwähnen sind:  
-     Praxisnetze (beispielsweise 

in Berlin, Nürnberg, Ober-
pfalz) 

-     Akupunktur 
- Neugeborenen-Screening in 

Bayern 
- Kinder und Jugendliche mit 

atopischem Ekzem (Neuro-
dermitis) in Bayern. 

Quelle: R. Burkard Siemens-
Betriebskrankenkasse 

Lutz Schowalter 
(Lutz.Schowalter1@epost.de)

Was sind die drängenden Familien- und Bildungsprobleme? 
Zur Zeit wird Familienpolitik 
meistens als finanzieller Aus-
gleich für Kinder gesehen. Viel 
mehr müssen heute die Rah-
menbedingungen stimmen, 
wenn junge Familien und Frau-

en sich für Kinder entscheiden. 
Dazu gehören sicher neben der 
Möglichkeit, einen gewissen 
Lebensstandard zu halten- 
Kinderbetreuungsmöglichkei-
ten, kindergerechter Wohn-

raum, Freizeitmöglichkeiten 
mit Kindern, gesellschaftliche 
Akzeptanz von Kindern und 
deren Begleiterscheinungen 
(z.B. Krach). 
Das eigentliche Ziel sollte sein, 
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dass Kinder eine gute Ausbil-
dung erhalten. Dazu gehört 
eine frühe Integration im Kin-
dergartenalter von Behinder-
ten, Fremdsprachigen und Kin-
dern aus schwierigen Familien-
verhältnissen. Dadurch werden 
nicht nur bessere Vorausset-
zungen für den Schulbesuch 
geschaffen, sondern auch für 
die weitere Zukunft der Kinder. 
Bei Schuleintritt ist es meistens 
zu spät und die Schule ist 
überfordert, soziale Probleme 
zu bewältigen. Integration ist 
im Kindergartenalter am 
einfachsten. 
Einig sind sich alle Politiker, 
dass Bildung für unsere Gesell-
schaft ein wesentlicher zu-
kunftssichernder Faktor ist, 
bloß die Finanzmittel sind nicht 
da. So sind wir das einzige In-
dustrieland, dass sich Ganztags-
schulen nicht leisten kann 
(oder will). Damit sind die Frau-
en spätestens zur Schulzeit der 
Kinder gezwungen, beruflich 
zurückzustecken, damit die 
Kinder gleiche Bildungschan-
cen haben. Es wurde seit dem 
Krieg immer mehr Unterrichts-
stoff in immer geringere Unter-
richtszeiten konzentriert (Aus-
dehnung der Ferien, 5 statt 6 
Unterrichtstage pro Woche, 
Verlegung des Sports auf den 
Nachmittag und dessen Strei-
chung, Freitags Kurzstundenre-
gelung). Dies ist pädagogischer 
und psychologischer Unsinn 
und ausschließlich von einer 
Politik der knappen Finanzmit-
tel diktiert.  
Aber das Land investiert nicht 
nur zu wenig in Lehrer und Un-
terrichtszeit; da die Kommunen 
überwiegend die Schulgebäude 
(und Hausmeister) finanzieren, 
sind Qualität und Art der Aus-
stattungen sehr unterschiedlich 
und ermöglichen z.T. keinen 
modernen Unterricht mit 
Teamarbeit und Medien. Wir 
haben leider schon lange nicht 
mehr das beste Schulsystem. 
Aber auch Schul- und Studien-

zeiten sind zu lang und haben 
zuviel Leerlauf.  
Auch die unterschiedlichen 
Schulverläufe, Lehrpläne, Bil-
dungs- und Betreuungsangebo-
te in den einzelnen Bundes-
ländern sind nicht zeitgemäß, 
da von den Eltern berufliche 
Flexibilität und Mobilität gefor-
dert wird, jedoch ein Umzug in 
ein anderes Bundesland für die 
Kinder erhebliche Probleme 
bringt. 

Eine sich ändernde Gesellschaft 
erfordert eine andere Familien- 
und Bildungspolitik. 

Einige Forderungen an eine 
zeitgemäße Bildungs- und 
Familienpolitik 
1. Ausreichende Kinderbetreu-

ungsangebote für Kleinkin-
der 

Ausreichende Kinderbetreu-
ungsangebote für Kleinkinder, 
damit die Frauen die Wahl ha-
ben, mit Kindern im Beruf zu 
bleiben oder die Kinder zu 
Hause zu erziehen. Neben den 
sehr teuren offiziellen Betreu-
ungsangeboten (Krippe), soll-
ten private Initiativen gestärkt 
werden. 
Kinderbetreuungskosten müs-
sen abzugsfähig sein. 
 
2. Kindergärten für alle Kin-

der ab 3 Jahre 
Durch den Kindergarten ab 3 
Jahre soll nicht nur die Kinder-
betreuung fortgesetzt werden, 
sondern die frühzeitige Inte-
gration gefördert werden. Im 
Kindergartenalter ist die Inte-
gration von Behinderten, 
Fremdsprachigen, Auffälligen 
oder Kindern aus familiär und 
sozial schwierigem Umfeld 
nicht nur am einfachsten, son-
dern ermöglicht erst einen 
optimalen Schulstart und viele 
Probleme, die jetzt erst mit der 
Schule auftauchen und bei de-
nen die Schule überfordert ist, 
werden rechtzeitig erkannt. 

Durch Vorschulunterricht muss 
spielerisch auf die Schule vor-
bereitet werden. Die Erziehe-
rinnen müssen nicht nur besser 
entlohnt werden, sondern auch 
Aufstiegsmöglichkeiten und 
damit Anerkennung erhalten. 
 
3. Kinderbetreuung und Kin-

dergärten als gesamtverant-
wortliche Aufgabe 

Kinderbetreuung und Kinder-
gärten als gesamtverantwort-
liche Aufgabe bedeutet, dass 
das Angebot unabhängig von 
der kommunalen Finanzkraft 
und damit den örtlichen Zufäl-
ligkeiten ist. Außerdem müssen 
Gruppengrößen unabhängig 
von der Anzahl der zu integrie-
renden Kinder sein.  
 
4. Ausreichende Ganztags-

schulen mit Ganztagsunter-
richt 

Ausreichende Ganztagsschulen 
mit Ganztagsunterricht sollten 
nicht nur für berufstätige Müt-
ter da sein, sondern den voll-
gestopften Paukvormittag ent-
zerren. Eine Ganztagsschule er-
möglicht erst moderne Unter-
richtsformen wie Blockunter-
richt, flexiblere Stundenpläne 
und die Möglichkeiten, Unter-
richt außerhalb der Schule zu 
ergänzen (Museen, botanischer 
und zoologischer Garten, Be-
triebsbesichtigungen), sowie 
Kinder mit Schwächen zu för-
dern. 
 
5. Verkürzung der Schulzeit 
Die Verkürzung der Schulzeit 
auf 12 Jahre in allen Bundes-
ländern ist sinnvoll. Auch die 
Studienzeit sollte verkürzt wer-
den (finanzielle Unterstützung 
für „schnelle“ Studenten und 
Studiengebühr ab einer gewis-
sen Anzahl von überschrittenen 
Semestern). 
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6. Angeglichene Lehrpläne 
und Prüfungsanforderun-
gen der Länder 

Ähnliche Prüfungsanforderun-
gen und Lehrinhalte sind nicht 
nur wichtig wegen der vorder-
gründigen Gerechtigkeit, son-
dern um Mobilität der Eltern 
zu ermöglichen und gleiche 
Qualifikationen bei Eintritt in 
Studium und Wirtschaft zu ha-
ben. Statt immer wieder zum 
Teil konträre Schulsysteme wie 
Modeerscheinungen durchzu-
drücken, sollte man gleiche 
Prüfungsziele formulieren, 
aber unterschiedliche Schulmo-
delle nebeneinander bestehen 
lassen. Nicht alle Kinder sind 
gleich; sonst ist es nicht erklär-
lich, dass private Schulen trotz 
hoher Kosten für die Eltern den 
Andrang nicht aufnehmen kön-
nen. 
 
7. Schulausstattung für mo-

derne Unterrichtsformen 
Neue Unterrichtsformen erfor-
dern auch Investitionen in der 
Ausstattung der Schulen: 
Medien und Medienräume, 
flexible Klassenräume für 
Teamarbeit, Bibliotheken für 
eigenständiges Lernen, Kanti-
nen für den Mittagstisch. 

Durch die Unterstützung des 
Lernvorgangs durch aufbereite-
te Unterrichtseinheiten wie 
Film- und Computerprogram-
me können dann aber auch 
wieder die Lehrer entlastet 
werden. 
 
8. Förderung von Weiterbil-

dung, Qualifizierung und 
Umstieg im Berufsleben  

Der Staat muss noch mehr 
Weiterbildung, Qualifizierung 
und Umstieg von Angestellten 
finanziell fördern. Unterneh-
men sollten belohnt werden, 
wenn sie auch den Umstieg 
ihrer älteren Angestellten 
betreiben. Qualifizierung von 
Angestellten sollte schon im 
Berufsleben gefördert werden 
und nicht erst in der Arbeits-
losigkeit. 
 
9. Bessere Verzahnung Praxis – 

Schule 
Die Schüler sollten nicht nur 
kurze Abstecher in die Praxis 
machen, sondern 2-3 Monate 
im „Traumberuf“ Einblick in 
das spätere Berufsleben erhal-
ten.  
Alle Lehrer sollten 1-2 Jahre in 
Wirtschaft oder Verwaltung 
arbeiten. Dies hätte auch den 

Vorteil, dass Lehrer anders 
einsetzbar wären. Die Wirt-
schaft sollte Patenschaften für 
Schulen übernehmen, und von 
Praktikern kaufmännischen 
oder technischen Unterricht 
halten lassen. 
 
10. Freiwilliges Soziales Jahr für 

alle statt Bundeswehr 
Bei einer sinkenden Zahl von 
Wehrdienstleistenden sollte 
nicht nur Gerechtigkeit herbei-
geführt werden, sondern alle 
Jugendlichen an das Berufsle-
ben herangeführt und die so-
zialen Berufe gestärkt werden. 

Diese Arbeitsgrundlage für 
eine Aktionsgruppe Familien- 
und Bildungspolitik wurde zu-
sammengestellt von  Gunda 
Wolf-Tinapp. 

Wenn Sie auch interessiert sind, 
mitzuarbeiten, kontaktieren 
Sie mich über die ADG oder 
telefonisch: 

priv.:  089 / 601 7357 
gesch.:  089 / 636 48744 

Gunda Wolf-Tinapp  
info@adg-ev.de 

Politikverdrossenheit 
Politikverdrossenheit bezeich-
net ein Gefühl von Frustration 
und Resignation, inzwischen 
auch der Wut und Verachtung 
der Bürger gegenüber Politik 
und Politikern. Funktionsträger 
in genügender Höhe und Zahl 
sind an Affären und dem sie 
verursachenden Verhalten be-
teiligt, um Spielregeln und Be-
wusstsein der Gesellschaft zu 
beeinflussen und das Bild der 
Politik in der Öffentlichkeit zu 
prägen. 

In einer Zeit notwendiger Re-
formen (Abbau der Arbeitslo-
sigkeit, Gesundheits- und Steu-
erreform) ist die Politik auf ei-

nen Grundkonsens der Bürger 
angewiesen. Frustration, Resig-
nation und Wut fördern jedoch 
extreme politische Strömun-
gen, die konstruktive Reformen 
weder wollen noch durchfüh-
ren können. Gefährlich ist ins-
besondere eine Zuwendung 
zum rechten Spektrum, das mit 
Begriffen wie Ordnung und 
Führung für sich wirbt. Wegen 
des Schadens, den die Bundes-
republik durch diese Entwick-
lung nehmen kann, möchte 
sich die ADG im Sinne ihrer 
Zielsetzung an der Diskussion 
um diese Erscheinung beteili-
gen. 

Im folgenden wird der Versuch 
unternommen, Gründe und 
Konsequenzen der Politikver-
drossenheit zu analysieren und 
Maßnahmen für ein Gegen-
steuern vorzuschlagen. Da Poli-
tik für die Bürger gemacht und 
ihnen durch die Medien vermit-
telt wird, bestehen Wechselwir-
kungen zwischen diesen drei 
Polen; das Verhalten von Bür-
gern und Medien muss deshalb 
in die Analyse einbezogen wer-
den.   

Die Bezeichnung „Politiker“ 
schließt im folgenden sowohl 
Politiker als auch andere Ver-
treter gesellschaftlicher Grup-
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pen (z.B. Verbände, Gewerk-
schaften, Kirchen) ein.  
 

1 Das Erscheinungsbild der 
Politiker   

Mangel an demokratischem Be-
wusstsein  

Nutzung demokratisch verlie-
hener Macht zur Annahme 
oder Beschaffung von politi-
schen oder persönlichen Vortei-
len; Ablehnung, Verhinderung 
oder Verschleierung von Re-
chenschaft gegenüber der Öf-
fentlichkeit über das eigene 
Verhalten.  

Mangel an Integrität  

Verschweigen oder Leugnen 
belastender Sachverhalte, bis 
sie von anderer Seite nachge-
wiesen werden; Verunglim-
pfung politischer Gegner; Bre-
chen von Wahlversprechen.  

Egoismus  

Persönliche Profilierung; von 
den Begünstigten selbst festge-
legte Übergangs- u. Ruhegel-
der und Abfindungen; Bedie-
nung von Gruppeninteressen 
gegen das Allgemeininteresse, 
Vetternwirtschaft und Korrup-
tion.  

Mangel an Kompetenz  

Fehlende Professionalität des 
Politikmanagements; fehlende 
Prüfung der Auswirkungen von 
Veränderungen politischer und 
wirtschaftlicher Zustände. 
Gefährdung der Bürger durch 
mangelnde Sachkenntnis, z.B. 
bei Industrieunfällen. 

2 Die Medien 

Das bei den Bürgern entstehen-
de Bild der Politik wird von den 
Medien beeinflusst durch 

- Tendenziöse, sensationsorien-
tierte Berichterstattung; 

- mangelnde Neutralität auf-
grund kommerzieller Interes-
sen;  

- Rückgang von journalistischer 

Sorgfalt, von Kommentierung 
und Wertung von Nachrich-
ten. 

3 Die Bürger 

Das von den Medien vermittel-
te Bild trifft auf Bürger in einer 
pluralistischen Gesellschaft, die 
gekennzeichnet ist durch 
- Überforderung durch Infor-

mationsmenge und -komple-
xität; Schwierigkeit sachlicher 
Informationsgewinnung; Vor-
urteile; Stammtischmentalität; 
Sensationsfreude;  

- Betroffensein durch Armut, 
Arbeitslosigkeit; Ohnmacht 
wegen Alternativlosigkeit des 
Zustands im politischen Sys-
tem; Aggressivität, Abnahme 
der Toleranzschwelle. 

4 Kennzeichen und Konse-
quenzen der Politikverdros-
senheit 

- Geringschätzung von Kompe-
tenz und Moral der Politiker;  

- fehlendes Vertrauen in Ge-
rechtigkeit, Rechtsstaatlich-
keit und in den Wahrheitsge-
halt der veröffentlichten Mei-
nung; Desinteresse an für den 
Einzelnen nicht relevanten 
Zusammenhängen; Mangel an 
Durchblick und Verständnis 
bei den Bürgern, daher Zu-
schauerhaltung; Gefühl der 
Benachteiligung und der Hilf-
losigkeit;  

- Wahl von radikalen Parteien, 
die die Veränderung dieses 
Zustandes oder des ganzen 
politischen Systems verspre-
chen, oder Wahlabstinenz; 
Rückgang der Loyalität ge-
genüber dem Staat (Abnahme 
der Steuermoral, Zunahme 
von Schwarzarbeit, Wehr-
dienstverweigerung) und ge-
genüber den Parteien (Ab-
nahme der Mitgliederzahlen, 
Zunahme der Wechselwähler). 

5 Maßnahmen 

Die Korrekturmaßnahmen in-
nerhalb des politischen Systems 
versagen weitgehend: 

- Regulierung durch den 
Gegensatz von Regierung und 
Opposition; parlamentarische 
Untersuchungsausschüsse; 
Verdacht auf Einflussnahme 
auf die Justiz; Übergehen der 
Beanstandungen der Rech-
nungshöfe. 

Kontrolle geschieht deshalb im 
wesentlichen durch die Medi-
en, ist aber vom Interesse und 
politischen Standpunkt des je-
weiligen Medienorgans abhän-
gig; Einfluss auf das Verhalten 
von Politikern nur in extremen 
Fällen.  

Die ADG schlägt daher vor:  

- Aktivierung der Bürger 
durchplebiszitäre Elemente 

- konsequente Trennung von 
Legislative, Judikative und 
Exekutive 

- zeitliche Begrenzung politi-
scher Mandate 

- Formulierung von Anforde-
rungen an Politiker hinsicht-
lich  

- ihrer Verpflichtung auf das 
Gesamtwohl des Gemeinwe-
sens 

- ihrer Kompetenz durch 
Kenntnis der Probleme des 
Gemeinwesens und durch 
die Fähigkeit, Lösungen da-
für zu finden und durch-
zusetzen 

- ihrer Integrität: an ein Ver-
halten, das die Würde der 
Bürger und des politischen  
Gegners achtet und das auf 
der Basis der bekannt gege-
benen persönlichen und par-
teipolitischen Zielsetzung 
des Politikers berechenbar 
ist 

- das Aufstellen eines Verhal-
tenskodex, an dem die Erfül-
lung der Anforderungen ge-
messen werden kann und in 
dem Konsequenzen bei Ver-
stößen dagegen festgelegt 
sind 
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- das Veröffentlichen der An-
forderungen und des Kodex 
durch Briefe an Politiker  
und Medien 

- einen Aufruf an die Medien, 
das Verhalten der Politiker an 
den Anforderungen und 
am Kodex zu messen und 

Verstöße dagegen zu ver-
öffentlichen. 

Dr. Wolfgang Heidrich 
(wolfg.heidrich@t-online.de)

Thesen zur Steuerreform  
 

In der Süddeutschen Zeitung 
vom 21.März 2001 schrieb Frau 
Christine Scheel, Vorsitzende 
des Finanzausschusses: „Ange-
fangen mit dem Steuerände-
rungsgesetz 1998 über das 
Familienförderungsgesetz bis 
hin zu unserer großen Steuer-
reform, die ab diesem Jahr 
wirksam geworden ist, kom-
men wir auf eine Summe von 
95 Milliarden DM Steuerentlas-
tung im Jahr.“ In den beiden 
Jahren 2000 und 2001 habe das 
gut 96 DM pro Kopf und 
Monat Entlastung gebracht. 

Die Wirklichkeit sieht etwas an-
ders aus: Auf Anfrage teilte das 
Bundesministerium für Finan-
zen mit, dass die realen steuer-
lichen Entlastungen in den Jah-
ren 2000 und 2001 nur 8 bzw. 
57 Mrd. DM betrugen, sum-
miert also 65 Mrd. DM. 
Außerdem gingen davon nur 
zwei Drittel an die Privat-
haushalte, der Rest an mittel-
ständische Unternehmen und 
die Großindustrie.   

Zwei Drittel von 65 Mrd. DM 

sind immerhin noch rd. 43 Mrd. 
DM Steuerentlastung in den 
Jahren 2000 und 2001. In die-
sen beiden Jahren brachte der 
Steuerzahler allerdings 17,2 
bzw. 22,4 Mrd. DM oder 
insgesamt 39,6 Mrd. DM an 
Ökosteuer auf, die der Entlas-
tung gegen zu rechnen sind. 
Die reale steuerliche Entlastung 
betrug also nur noch 25,4 Mrd. 
DM. Und das sind statt der von 
Frau Scheel in Aussicht gestell-
ten 96 DM gerademal knapp 13 
DM bzw. gut 6 Euro pro Kopf 
und Monat. In Bezug auf die 
absolute Höhe der steuerlichen 
Entlastung bringt die Steuerre-
form also nur  marginale Er-
gebnisse.  

Zu erinnern ist in diesem Zu-
sammenhang auch an die Hal-
bierung des Sparerfreibetrags. 
Für Verheiratete reduzierte er 
sich auf 6.000 DM jährlich, bei 
Einzelpersonen auf 3.000 DM. 
Bei einem Steuersatz von 30 % 
entgehen dem Verheirateten-
Haushalt also jährlich DM 1800, 
dem Single-Haushalt (33,7 % 

aller Haushalte) 900 DM pro 
Jahr.  

Anders sieht die Entlastung der 
Großindustrie aus. Als Folge 
der sie betreffenden steuer-
lichen Maßnahmen gingen die 
Einnahmen aus der Körper-
schaftssteuer von 23,6 Mrd. 
Euro im Jahr 2000 auf -0,5 Mrd. 
Euro zurück. Auch die Gewer-
besteuer ist dramatisch einge-
brochen. Die Wirkung eines 
weiteren Reformschritts steht 
noch aus: Seit dem 1. Januar 
2002 dürfen Kapitalgesellschaf-
ten ihren Beteiligungsbesitz 
steuerfrei verkaufen. Die letzt-
endliche Wirkung all dieser 
Reformmaßnahmen ist voraus-
schaubar: Steuererhöhungen. 
Denn Steuerausfälle in dieser 
Größenordnung können Bund, 
Länder und Gemeinden nicht 
verkraften. 

Dr. Horst Morgenbrod 
(hmorgenbrod@t-online.de) 

 
 

Bündnis für Vertrauensschutz (BfV) 
Wie wir vor kurzem erfahren 
haben, gibt es im Raum Stutt-
gart ebenfalls einen Verein, das 
Bündnis für Vertrauensschutz 
(BfV), dessen Mitglieder sich 
gegen die, auch aus unserer 
Sicht, verfassungswidrigen, 
rückwirkenden Rechtsänderun-
gen bei der gesetzlichen Ren-
tenversicherung wenden und 
auch dagegen klagen. Gegrün-
det haben den Verein Mitar-
beiter bzw. ehemalige Mitar-
beiter der IBM. Das BfV hat 
etwa 600 Mitglieder und ist in 

allen größeren Städten ver-
treten, außer in München. 

Wir haben von der ADG aus 
mit den Verantwortlichen des 
BfV bereits Kontakt aufgenom-
men und sie inzwischen in Gär-
tringen (bei Stuttgart) besucht. 
Wir hatten dort ein sehr gutes 
Gespräch und haben dabei ver-
einbart, den Kontakt zu pfle-
gen, sowie Erfahrungen und 
Informationen auszutauschen. 
Das BfV hat im Internet eine 
Homepage unter www.bfv-

online.com. 

Das BfV wendet sich in erster 
Linie gegen den immensen 
Rentenabschlag infolge des 
Wachstums- und Beschäfti-
gungsförderungsgesetzes von 
1996, es sind auch schon eine 
Reihe von Klagen der Mitglie-
der in erster und zweiter In-
stanz anhängig. 
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Bundessozialgericht, Urteile zum Rentenabschlag 
In drei Urteilen hat das Bundes-
sozialgericht (BSG) am 30.10.01 
entschieden, dass Versicherte, 
die den sogenannten Vertrau-
ensschutz nicht haben, aber am 
betreffenden Stichtag (14.2.96)  
schon so disponiert hatten, 
dass sie ihren Arbeitsplatz nicht 
mehr erhalten konnten, vom 
Rentenabschlag auszunehmen 
sind, bzw. nur den wesentlich 
geringeren Abschlag nach dem 
Rentenreformgesetz 1992 hin-
nehmen müssen. Die drei Urtei-

le sind im wesentlichen gleich-
lautend. Die BfA betrachtet 
diese Urteile als Einzelfallent-
scheidungen und nicht als 
Grundsatzentscheidung. 

Wir empfehlen deshalb allen, 
die in Rente gehen und eine 
Rentenkürzung hinnehmen 
mussten, gegen den Rentenbe-
scheid Widerspruch einzulegen 
und anschließend auch zu kla-
gen. Die ADG ist ihnen auf 
Wunsch bei der Abfassung ent-

sprechender Schreiben behilf-
lich. 

Die Urteile finden Sie im Inter-
net unter 
www.bundessozialgericht.de 
und dort unter Entscheidungs-
texte. Die Aktenzeichen lauten: 
B 4 RA 10/00 R, B 4 RA 13/00 R 
und B 4 RA 15/00 R. 

Otto W. Teufel 
(OttoW.Teufel@t-online.de)

Rechtsgutachten der IGM zum Rentenabschlag
Die IG Metall will Klagen ihrer 
Mitglieder gegen den Renten-
abschlag unterstützen. Wie die 
IGM in ihrem Mitgliedermaga-
zin Metall, Ausgabe April 2002, 
schreibt, hat sie ein Rechtsgut-
achten erstellen lassen, das die 
Verfassungswidrigkeit des Ab-
schlags bei vorzeitigen Renten 

wegen Arbeitslosigkeit bestä-
tigt. Das gilt danach für alle 
Arbeitnehmer, die die Stich-
tagsregelung, am 14.2.1996   
mindestens 55 Jahre alt zu sein, 
nicht erfüllen, wohl aber alle 
anderen Voraussetzungen, und 
ebenso für alle, die zwar am 
14.2.1996 bereits 55 Jahre alt 

waren, deren Arbeitsverhältnis 
aber erst danach gekündigt 
wurde und die anschließend 
arbeitslos waren. 

Otto W. Teufel 
(OttoW.Teufel@t-online.de) 

Transferleistungen 2001 
Wie die BfA in ihrer Zeitschrift 
Die Angestelltenversicherung, 
Heft 4/2002, schreibt, betrugen 
die Transferleistungen der BfA 
an die Rentenversicherung der 
neuen Bundesländer im Jahre 
2001 insgesamt etwa 24,1 Mrd. 
DM. 

Nach dem Haushaltsentwurf 
der Bundesregierung für 2001 
wurde der BfA  dafür ein 
Betrag in Höhe von 4,5 Mrd. 
DM erstattet, das heißt, etwa 

19,6 Mrd. DM übernahmen die 
Beitragszahler im Westen. 

Es geht nicht darum, den 
Anspruch der Rentner in den 
neuen Bundesländern in Frage 
zu stellen, aber die Finanzie-
rung allein zu Lasten der Bei-
tragszahler verstößt gegen die 
Verfassung. Insbesondere wenn 
man weiß, dass alle Angehöri-
gen des öffentlichen Dienstes 
der ehemaligen DDR (Mitarbei-
ter in der Regierung, in Minis-

terien, Behörden, Schulen, 
Hochschulen, Instituten, Volks-
polizei, Nationaler Volksarmee, 
Stasi usw.) eine Rente von der 
gesetzlichen Rentenversiche-
rung erhalten, deren Nachfol-
ger aber als Beamte selbstver-
ständlich keine Rentenversiche-
rungsbeiträge bezahlen. 

Otto W. Teufel 
(OttoW.Teufel@t-online.de) 

Frühere Auskünfte der BfA 
Nach einem Urteil des Bundes-
sozialgerichts (BSG) vom 30.8. 
2001 (B 4 RA 114/00 R) ist die 
BfA an sogenannte Feststel-
lungsbescheide gebunden, die 
vor 1992 nach dem Angestell-

tenversicherungsgesetz (AVG) 
ergangen sind, , wenn sie diese 
Bescheide nicht in einem 
späteren Bescheid wieder auf-
gehoben hat. 
 

Wer also in seinen Unterlagen 
noch einen Bescheid der BfA 
(oder auch LVA) aus den 80-er 
Jahren hat, in dem die schu-
lischen Ausbildungszeiten ver-
bindlich festgestellt wurden, 
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kann diese bei seinem Wider-
spruch bzw. bei seiner Klage 
gegen den Rentenbescheid gel-

tend machen. Es könnte sich 
also lohnen, einmal in alten 
Unterlagen zu kramen. 

Otto W. Teufel 
(OttoW.Teufel@t-online.de) 

Klagen beim Sozialgericht München 
Inzwischen hat die ADG in 124 
Fällen angehenden Rentnern 
bei der Abfassung eines Wider-
spruchsschreibens und in 76 
Fällen bei der Abfassung einer 
Klageschrift geholfen. Beim So-
zialgericht (SG) wurden bisher 
zwei Klagen verhandelt, drei 
weitere wurden durch einen 
sogenannten Gerichtsbescheid 
ohne mündliche Verhandlung 
entschieden. In allen fünf Fäl-
len hat das SG die aus unserer 
Sicht verfassungswidrigen rück-
wirkenden Kürzungen bei den 
Ausbildungszeiten für rechtens 

erklärt, obwohl nach dem ein-
schlägigen Urteil des BVerfG 
die Zulässigkeit dieser Kürzun-
gen an konkrete Bedingungen 
geknüpft ist. Es gibt damit ei-
nen großen Ermessensspiel-
raum zu unseren Gunsten, den 
die Richter des SG aber offen-
sichtlich nicht nutzen wollen. 
Zu den mündlichen Verhand-
lungen ist jeweils unser Kollege 
Otto Teufel als sogenannter 
Beistand mit zur Verhandlung 
gegangen. 

In vier Fällen haben die Betrof-

fenen bereits Berufung beim 
Landessozialgericht München 
eingelegt, im fünften Fall fehlt 
noch die schriftliche Urteilsbe-
gründung. 

Wir bitten um Verständnis, dass 
wir aus Zeitgründen wegen der 
Fülle der Betroffenen nur noch 
per Email zu anberaumten 
Verhandlungen einladen kön-
nen. 

Otto W. Teufel 
(OttoW.Teufel@t-online.de) 

Weniger Steuern bei Abfindungen 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat 
am 24.1.2002  (Az: XI R 43/99) 
entschieden, dass der zu ver-
steuernde Anteil einer Abfin-
dung auch dann einem gün-
stigeren Steuertarif unterliegt, 
wenn der Arbeitnehmer aus 
Gründen der sozialen Fürsorge 
zusätzlich zur Abfindung für 
eine gewisse Übergangszeit 
laufende Zahlungen erhalten 

hat: „Leistet ein Arbeitgeber 
seinem (früheren) Arbeitneh-
mer wegen Auflösung des Ar-
beitsverhältnisses eine einmali-
ge Abfindung und zur Über-
brückung der Arbeitslosigkeit 
monatliche Ausgleichszahlun-
gen, so sind diese Leistungen 
insgesamt auch dann im Jahr 
ihrer Zahlung tarifvergünstigt 
zu besteuern, wenn die Aus-

gleichszahlungen in einem 
späteren Veranlagungs-
zeitraum fortgeführt werden.“ 

Das Urteil bezieht sich auf 
einen Fall aus dem Jahr 1993. 
Den Text der Entscheidung 
finden Sie im Internet unter 
www.bundesfinanzhof.de. 

Otto W. Teufel 
(OttoW.Teufel@t-online.de) 
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